
 
 

Beschluss 
 

des Stadtrates 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 

Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren 
 
 
Beschluss: 
 
Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren vom 23.02.2021, zuletzt geändert durch 
Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2024, wird mit Wirkung zum 01.07.2025 wie folgt geändert: 
 
§ 25 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Die Einladung hat die Angabe von Zeit und Ort der Sitzung und die Tagesordnung zu enthalten. Sie ist 
mit angemessener Frist, möglichst drei Tage vor der Sitzung, den Stadtratsmitgliedern zuzustellen. Die 
Zustellung erfolgt formlos mit der Übermittlung der Tagesordnung. Ergänzend zur Tagesordnung sollen, 
wenn und soweit das sachdienlich ist, weitere Unterlagen, insbesondere Beschlussvorlagen, zur Verfügung 
gestellt werden. Die weiteren Unterlagen werden grundsätzlich in elektronischer Form über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. Die Einladung sowie die Tagesordnung können ergänzend 
in elektronischer Form über das Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt jeweils, 
soweit Gründe der Geheimhaltung nicht entgegenstehen.“   
 
 
§ 55 wird wie folgt geändert: 
 

1. Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Die Niederschrift zu den Sitzungen der Vollversammlung sowie der Ausschüsse beschränkt sich 
grundsätzlich auf die Wiedergabe des Ergebnisses der Beratung. Jedes Stadtratsmitglied kann 
beantragen, dass dessen Wortbeitrag zu einzelnen Tagesordnungspunkten einer Sitzung der 
Vollversammlung dem wesentlichen Inhalt nach festgehalten wird. Der Antrag muss im Laufe der 
jeweiligen Sitzung mündlich bei der Sitzungsleitung gestellt werden.“  
 

2. Abs. 6 Satz 1 wird gestrichen. 
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Kaufbeuren, 27.05.2025 
 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
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